
Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) der Kirchhoff GmbH & Co.KG 
Stand: August 2022

§ 1 Allgemeines
1. Für die zwischen den Parteien Kirchhoff GmbH & Co.KG als Auftrag-
nehmer (AN) und dem Auftraggeber bzw. Kunden der Kirchhoff GmbH & 
Co.KG (AG) abgeschlossenen Verträge und vorvertraglichen Schuldverhält-
nisse gelten ausschließlich die folgenden allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen (AVB), wenn der AG Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Soweit verbraucherrechtliche Vorschriften anwendbar sind, insbesondere 
wenn sich der AG auf § 13 BGB berufen kann, werden diese durch die AVB 
nicht ausgeschlossen. Es gelten dann die AVB unter Berücksichtigung des 
Verbraucherrechts. Dementsprechend enthält § 3 eine Widerrufsbelehrung 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Verbraucher.
2. Auskünfte und Beratungen durch Mitarbeiter des AN erfolgen nach bes-
tem Wissen und Können, jedoch freibleibend und unverbindlich. Sie begrün-
den kein vertragliches Rechtsverhältnis, auch keine Nebenverpflichtungen 
aus dem Kaufvertrag, so dass der AN aus dieser Tätigkeit, abgesehen von 
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, nicht haftet. Eine weitergehende Haftung 
ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung dem AN gegenüber ausgeschlos-
sen ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des AN. Zusicherun-
gen sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich erfolgen und von dem AN 
durch seine Auftragsbestätigung ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.
3. Die AVB des AN gelten auch für gleichartige Folgeverträge. Es gilt je-
weils die zum Vertragsabschluss geltende Fassung der AVB, die unter der 
Unternehmens-Website abrufbar sind.
4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des AG werden nicht akzeptiert, es 
sei denn, sie werden vom AN schriftlich ganz oder teilweise anerkannt. Nur 
dann können ausnahmsweise die AGB des AG Vertragsbestandteil sein.

§ 2 Preise
1. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer am 
Tag der Rechnungsstellung in EUR.
2. Beim Versendungskauf (§ 3 Abs. 5) trägt der AG die Transportkosten ab 
Lager und die Kosten einer ggf. vom AG gewünschten Transportversiche-
rung. Sofern der AN nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Trans-
portkosten in Rechnung stellt, gilt eine Transportkostenpauschale für den 
Transport frei Bordsteinkante (ausschließlich Transportversicherung) bei 
einem Bestellwert
a) von unter 75,-€ iHv 7,90€ zzgl. eines Mindermengenzuschlages iHv 7,-€
b) ab 75,-€ und bis 150,-€ iHv 7,90€
c) ab 150,-€ kostenfrei
als vereinbart. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche 
Abgaben trägt der AG. Für kleinteilige Warenartikel fallen in der Regel im 
Rahmen eines Postversandes innerhalb Deutschland 7,90€ Portokosten 
an.
3. Der Kaufpreis und die Versandkosten sind fällig und zu zahlen inner-
halb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der 
Ware. Der AN ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt der AN 
spätestens mit der Auftragsbestätigung. 
4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der AG in Verzug. Der 
Kaufpreis und die Versandkosten sind während des Verzugs zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Der AN behält sich 
die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegen-
über Kaufleuten bleibt der Anspruch des AN auf den kaufmännischen Fällig-
keitszins (§ 353 HGB) unberührt.
5. Der AG behält sich gegenüber Unternehmern das Recht vor, Bestel-
lungen, die von der Packungsgröße abweichen, auf volle Packungsgröße 
gegen entsprechende Mehrberechnung aufzurunden.
6. Der AG behält sich vor, auch unterjährige Preiserhöhungen ohne Vor-
ankündigung durchzuführen. Diese werden auftragsspezifisch per Auftrags-
bestätigung kommuniziert.

§ 3 Widerrufsrecht

1. Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Be-
stellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
2. Für das Widerrufsrecht nach Ziffer 1 gelten die Regelungen, die im Ein-
zelnen wiedergegeben sind in der folgenden

Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grün-
den diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren 
in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kirchhoff GmbH & 
Co.KG, Im Südfeld 11, 48308 Senden-Bösensell, T: +49 (0)2536 / 80782-0, 
F: +49 (0)2536 / 80782-18, info@kirchhoff-muenster.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, in-
formieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten ha-
ben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 
Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Um-
gang mit ihnen zurückzuführen ist.
- Ende der Widerrufsbelehrung-

§ 4 Leistungspflicht und Gefahrenübergang
1. Von dem AN genannte Lieferzeiten sind unverbindlich und ca.-Angaben. 
Soweit in Auftragsbestätigungen verbindliche Liefertermine genannt wer-
den, stellt dies kein Fixgeschäft im Sinne von § 376 HGB, § 323 Abs. 2 Nr. 
2 BGB dar. Der AN behält sich vor, aus logistischen Gründen Teillieferungen 
zu erbringen.
2. Sofern der AN verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird er 
den AG hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussicht-
liche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, ist der AN berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des AG wird 
der AN unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung 
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in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung 
durch Zulieferer, wenn der AN ein kongruentes Deckungsgeschäft abge-
schlossen hat, weder den AN noch den Zulieferer ein Verschulden trifft oder 
der AN im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.
3. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den AG erforderlich. 
Gerät der AN in Lieferverzug, so kann der AG pauschalierten Ersatz seines 
Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede voll-
endete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), 
insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten 
Ware. Dem AN bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem AG gar kein 
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pau-
schale entstanden ist. 
4. Mahnungen und Fristsetzungen des AG müssen zur Wirksamkeit 
schriftlich erfolgen.
5. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Liefe-
rung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des AG 
wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungs-
kauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der AN berechtigt, die 
Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen. Der Versandt erfolgt frei Bordsteinkante.
6. Die Auslieferung und Übergabe der Ware erfolgt nach Entscheidung des 
AN auf Europlatte. Diese Europaletten können bei Anlieferung gegen gleich-
wertige Euro-Leerpaletten getauscht oder gegen Bezahlung durch den AG 
einbehalten werden. Zeitverzüge bei Tausch sind nicht zulässig und führen 
zur Berechnung. Die Kosten richten sich nach den jeweiligen Marktpreisen.
7. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den AG über. Beim 
Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die ge-
setzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Überga-
be bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der AG im Verzug der Annahme ist. 
8. Kommt der AG in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshand-
lung oder verzögert sich die Lieferung des AN aus anderen, vom AG zu 
vertretenden Gründen, so ist der AN berechtigt, Ersatz des hieraus entste-
henden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) 
zu verlangen. Hierfür berechnet der AN eine pauschale Entschädigung iHv 
1,5% des Nettoverkaufspreises für die betreffenden Waren pro Kalendertag, 
beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mit-
teilung der Versandbereitschaft der Ware.
Der Nachweis eines höheren Schadens und die gesetzlichen Ansprüche 
des AN (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf 
weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem AG bleibt der Nachweis 
gestattet, dass dem AN überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

§ 5 Ansprüche bei Mängeln
1. Für die Rechte des AGs bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangel-
hafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die 
gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Ver-
braucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Grundlage der Mängelhaftung des AN ist vor allem die über die Be-
schaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über 
die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produkt-
beschreibungen (auch des Herstellers), die dem AG vor seiner Bestellung 
überlassen oder in gleicher Weise wie diese AVB in den Vertrag einbezogen 
wurden.
3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzli-
chen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 
S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger 
Dritter (z. B. Werbeaussagen) übernimmt der AN jedoch keine Haftung.

4. Die Mängelansprüche des kaufmännischen AG setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Man-
gel, so ist dem AN hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als 
unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, 
wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der AG offen-
sichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb 
von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der 
AG die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die 
Haftung des AN für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der AG als Nacherfüllung zu-
nächst nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklärt 
sich der AG nicht darüber, welches der beiden Rechte er wählt, so kann der 
AN ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Nimmt der AG die Wahl nicht 
innerhalb der Frist vor, so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf den 
AN über.
6. Der AN berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 
machen, dass der AG den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der AG ist jedoch be-
rechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufprei-
ses zurückzubehalten.
7. Der AG hat den AN die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der AG 
dem AN die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurück-
zugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn der AN ursprünglich nicht zum Ein-
bau verpflichtet war.
8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
(nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der AN, wenn tatsächlich ein Man-
gel vorliegt. Andernfalls kann der AN vom AG die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangel-
haftigkeit war für den AG nicht erkennbar.
9. In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder 
zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der AG das Recht, den Man-
gel selbst zu beseitigen und von dem AN Ersatz der hierzu objektiv erforder-
lichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme 
ist der AN unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der AN berechtigt wäre, eine ent-
sprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verwei-
gern.
10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacher-
füllung vom AG zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der AG vom Kauf-
vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen 
Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
11. Ansprüche des AG auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 7 und 
sind im Übrigen ausgeschlossen.
12. Es entfallen Ansprüche wegen Sachmängeln, wenn Wartungs- und Be-
triebsanweisungen nicht befolgt werden oder Veränderungen durch den 
AG selbst oder vom AG beauftragte Dritte vorgenommen werden oder Ver-
brauchsmaterialien eingesetzt werden, die nicht den Anforderungen des 
Herstellers entsprechen.

§ 6 Ansprüche bei Mängeln hinsichtlich Reparaturleistungen
1. Die Abnahme der Vertragsleistung erfolgt bei Abholung des zu reparie-
renden Gegenstandes nach Fertigstellung. Erfolgt die Reparatur nicht in der 
Werkstatt des AG, so erfolgt die Abnahme vor Ort. Teilabnahmen finden 
nicht statt.
2. Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Seiten zu 
unterzeichnen ist.
3. Der AN haftet hinsichtlich Reparaturleistungen für Sach- und Rechts-
mängel nach den Regelungen des BGB für den Werkvertrag, der AG hat 
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aber zuerst die Rechte auf Nacherfüllung geltend zu machen. Schlägt diese 
fehl, stehen dem AG die weiteren Mängelrechte (Selbstvornahme, Rücktritt, 
Minderung, Schadensersatz) zu.

§ 7 Verkauf gebrauchter Ware
1. Bei Verbrauchsgüterkäufen, also wenn sich der AG beim Kauf von ge-
brauchter Ware auf § 13 BGB berufen kann, verjähren Mängelansprüche 
und Schadensersatzansprüche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
einem Mangel stehen, innerhalb eines Jahres nach Übergabe.
2. Gegenüber dem AG, der sich nicht auf die Verbrauchereigenschaft nach 
§ 13 BGB berufen kann, wird die gebrauchte Ware unter Ausschluss der 
Sachmängelhaftung verkauft. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schadens-
ersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des AN oder seines Erfüllungs-
gehilfen beruhen sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit. Gegebenenfalls noch bestehende Ansprüche gegenüber Dritten aus 
Sachmängelhaftung werden an den AG abgetreten. Mängelansprüche und 
Schadensersatzansprüche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
Mangel stehen, verjähren innerhalb eines Jahres nach Übergabe. 

§ 8 Sonstige Haftung
1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Be-
stimmungen nichts anderes ergibt, haftet der AN bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vor-
schriften.
2. Auf Schadensersatz haftet der AN – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der AN vorbehaltlich eines milderen Haf-
tungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit,
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 
ist die Haftung des AN jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens begrenzt.
3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 
bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Ver-
schulden der AN nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten 
nicht, soweit der AN einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des 
AG nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann 
der AG nur zurücktreten oder kündigen, wenn der AN die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des AG (insbesondere gem. §§ 
650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
5. Darüber hinaus ist die Haftung des AN ausgeschlossen.

§ 9 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte
Die Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
durch den AG ist nur auf Grundlage einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung zulässig.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen For-
derungen des AN aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der AN das Eigentum an den 
verkauften Waren vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständi-
ger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Der AG hat den AN unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf 
die dem AN gehörenden Waren erfolgen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des AN, insbesondere bei Nichtzahlung 
des fälligen Kaufpreises, ist der AN berechtigt, nach den gesetzlichen Vor-
schriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigen-
tumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der AN den fäl-
ligen Kaufpreis nicht, darf der AN diese Rechte nur geltend machen, wenn 
der AN dem AG zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt 
hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
behrlich ist.
4. Der AG ist bis auf Widerruf gem. unten 4.(c) befugt, die unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen:
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Ver-
mischung oder Verbindung der Waren des AN entstehenden Erzeugnisse 
zu deren vollem Wert, wobei der AN als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Ver-
arbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-
tumsrecht bestehen, so erwirbt der AN Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entste-
henden Forderungen gegen Dritte tritt der AG schon jetzt insgesamt bzw. 
in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des AN gemäß vorstehendem 
Absatz zur Sicherheit an den AN ab. Der AN nimmt die Abtretung an. Die in 
Abs. 2 genannten Pflichten des AG gelten auch in Ansehung der abgetrete-
nen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der AG neben dem AN ermächtigt. 
Der AN verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der AG 
seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem AN nachkommt, kein Man-
gel der Leistungsfähigkeit des AG vorliegt und der AN den Eigentumsvor-
behalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist 
dies aber der Fall, so kann der AN verlangen, dass der AG dem AN die ab-
getretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der AN 
in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des AG zur weiteren Veräußerung 
und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu wider-
rufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des 
AN um mehr als 10%, wird der AN auf Verlangen des AG Sicherheiten nach 
seiner Wahl freigeben.

§ 11 Übertragung der Rechte des AG
Der AG darf Rechte und Pflichten aus dem Leistungsvertrag nur nach vor-
heriger schriftlicher Genehmigung durch den AN an Dritte übertragen.

§ 12 Vertragsdauer und Kündigung
Die Vertragsdauer und die Kündigung richten sich nach den abgeschlosse-
nen Einzelverträgen. 

§ 13 Vertragsänderungen, Wirksamkeit, Gerichtsstand, anwendbares 
Recht
1. Änderungen und Nebenabreden zu dem Leistungsvertrag müssen 
schriftlich oder in Textform erfolgen, ebenso ein Verzicht auf die Schriftform 
oder Textform.
2. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung im Leistungsvertrag oder in diesen 
AVB bleiben die übrigen Bestimmungen dennoch wirksam. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich, eine unwirksame Bestimmung oder eine planwidrig 
fehlende Bestimmung nach Treu und Glauben durch eine Bestimmung zu 
ersetzen, die dem gemeinsam verfolgten Zweck der Vertragsparteien am 
nächsten kommt.
3. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzu-
wenden unter Ausschluss des internationalen privaten Rechts, des verein-
heitlichten internationalen Rechts und insbesondere unter ausdrücklichem 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
4. Gerichtsstand ist Münster in Westfalen.
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             Widerrufsformular

Für Rückgabe und Widerruf können Sie unser Büro kontaktieren, und zwar per Post (Kirchhoff GmbH & Co. KG, Im Südfeld 11, 48308 Senden-Bösensell), 
per Telefon (00492536/80782-0), per Telefax (00492536/80782-18) oder per E-Mail (info@kirchhoff-muenster.de) kontaktieren, um zu widerrufen oder Ihr 
Produkt / Ihre Produkte zurückzusenden. 

Sie können beispielsweise für den Widerruf das folgende Formular verwenden: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

An: 
Kirchhoff GmbH & Co, KG
Im Südfeld 11
48308 Senden-Bösensell

Ich, ________________________________________________________________________________________________________________________
widerrufe hiermit den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware:

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bestellnummer: ______________________________________________________________________________________________________________

Bestellt am / erhalten am: ______________________________________________________________________________________________________

Ihre Adresse: ________________________________________________________________________________________________________________

Ihre Unterschrift: _____________________________________________________________________________________________________________

Datum: _____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Wenn Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, versenden Sie es bitte per Post an Kirchhoff GmbH & Co. KG, Im Südfeld 11, 48308 Senden-Bösensell. 

Sie müssen Ihr(e) Produkt(e) zurücksenden, damit wir Ihre Erstattung durchführen können


